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Karl Heinz Ruth 

Die Uniformierung der Saarbergleute 

Ober Bergmannstrachten und -uniformen ist im AN
SCHNITT des öfteren berichtet worden. Dabei standen 
naturgemäß die Kleidungen der Bergleute in Sachsen 
und im Harz im Vordergrund der Betrachtung, wäh
rend beispielsweise das Steinkohlenbecken an der 
Saar bislang kaum Beachtung fand. 

An der Saar ist offensichtlich vor Obergang der Gru
ben in preußischen Staatsbesitz nach dem Wiener 
Kongreß keine einheitliche Bergmannstracht vorhan
den gewesen, definiert man Tracht als eine in Form, 
Farbe und Tragweise einheitliche Kleidung einer Ge

meinschaft, die sich aus den Erfordernissen der berg
männischen Arbeit entwickelt hat. Erst mit Obernah
me der Gruben durch den preußischen Fiskus wird 
eine einheitliche Bergmannskleidung im Saarkohlen
revier gebräuchlich; die einzelnen Phasen dieser Ent
wicklung beschreibt die folgende Abhandlung. 

Zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus 
an der Saar 

Während der Bergbau in anderen Revieren Deutsch
lands in voller Blüte stand und vielen Hunderten von 
Bergleuten mit ihren Familien über Jahrhunderte Ar
beit und Brot gab, war der "Bergbau" an der Saar 
noch die gelegentliche Nebenbeschäftigung einiger 
weniger armer, leibeigener Bauern. So baten 1766 die 
beiden Bergleute Gonrad Zwalla und Jost Ullrich zu 
Wellesweiler im Namen sämtlicher Kohlengräber den 
Fürsten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken 
um freien Kohlbrand sowie um Fron- und Jagdfreiheit 
Durch eine fürstliche Verordnung vom 7. Januar 1767 
wurde die erste Bitte zwar abgeschlagen, doch ge-
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währte der Fürst den zugewanderten fremden Koh
lengräbern auf allen Gruben vollkommene Personal
freiheit, während den einheimischen Kohlengräbern, 
die Haus und Grund besaßen, der Frondienst und das 
Frongeld zur Hälfte erlassen wurden 1. Die Bergarbei
ter-Bauern gruben ihre Kohlen je nach Bedarf und 
zahlten ihrem Landesherrn dafür die sog. Grubengült 
- eine Art Zins. 

Die Gewinnung von Steinkohlen im Saarbrücker 
Raum setzt im 15. Jahrhundert ein; eine erste urkund
lich nachweisbare Erwähnung datiert aus dem Jahre 
14292, doch ist es durchaus möglich und sogar wahr
scheinlich, daß schon wesentlich früher nach Kohlen 
gegraben worden ist. Jedenfalls war die Kohlengrä
berei im 16. Jahrhundert im Sulzbach-Dudweiler-Be
reich derart verbreitet, daß sich bereits eine eigene 
Zunft der " Koler", "Kohler" oder "Köhler" heraus
gebildet hatte3• Diese Zunft erhielt vom Grafen Philipp 
von Nassau-Saarbrücken eine erste Ordnung, die aber 
entweder sehr ungenau und lückenhaft war oder nicht 
sonderl ich beachtet wurde, denn am 12. November 
1586 sah sich der Landesherr gezwungen, eine zweite 
Ordnung zu erlassen4• Diese zweite Ordnung regelte 
in zehn Punkten alle wesentlichen Belange der Köh
ler untereinander; darüber hinaus ordnete sie die Ab
gaben an den Landesherrn und war mit Strafandro
hungen bei Nichtbeachtung der Anweisungen durch
setzt. Die Ordnung muß im Saarkohlenrevier als vor
bildlich empfunden worden sein, denn im März 1619 
versuchten die Wellesweiler Kohlengräber und die 
Wiebelskirchener Kohlengrubenpächter, vom Grafen 
Ludwig von Nassau-Saarbrücken eine Ordnung zu er
halten, die der bereits für Sulzbach-Dudweiler beste
henden ähnlich war ; ob dieser Eingabe Erfolg be
schieden war, ist nicht bekannt5• 



Abb. 1: Bergwerksdirektion Saarbrücken. Hüttenmann und Bergmann am Hauptportal 

Der30jährige Krieg brachte die ohnehin nicht sehr um

fangreiche Kohlenschürferei und -gräberei völlig zum 

Erliegen. Die Grafschaft war durch die verheerenden 

Kriegszüge fast entvölkert. Man zählte nur noch 148 

lebende Personen, so daß sich die Saarbrücker Re

gierung gezwungen sah, zur wirksamen Wiederbesie

delung des Landes Menschen aus den angrenzenden 

Landesteilen anzusiedeln. Erst 1683 kam die Kohlen
gewinnung wieder in Gang. Ein Bericht der Kammer

räte Schmoll und Heitz vom 4. August 1730 unterrichtet 
weiterhin davon, daß es zu jener Zeit 29 Gruben (Koh

len Iöcher) mit 102 Köhlern in der Grafschaft gab, "die 
jeder vor sich hin und niemandem zum Vorteil arbei

teten"6. Von einer geregelten bergmännischen Arbeit 

kann somit zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespro
chen werden. 

Erst nach der Verstaatlichung durch Fürst Wilhelm 
Heinrich7 im Jahre 1751 erlangte der Steinkohlenberg

bau an der Saar eine gewisse wirtschaftliche Bedeu

tung. Der Fürst warb Bergleute aus verschiedenen 
deutschen Bergbaurevieren zur Arbeit in seinen Gru

ben an und ließ die Kohlen erstmals bergmännisch 

mit Hilfe von Stollen8 gewinnen. ln der folgenden 

Zeit konnte sich der Berufsstand "Bergmann " bil

den. 

Die erste Aufwertung erfuhr der neue Beruf mit der 

Gründung und Entwicklung der Knappschaft. Durch 

Verordnung vom 17. Mai 1769 wurde eine Bruder
büchse für die Kohlengräber sämtlicher landesherr
licher Gruben ins Leben gerufen, die man mit Recht 

als Vorläufer der Saarknappschaft bezeichnen darf. 

Jeder in Arbeit stehende Kohlengräber mußte einen 

Beitrag entsprechend seinem Einkommen an die Bru
derbüchse abführen, aus der dann den Mitgliedern 

- neben einem Krankengeld - die ärztliche Behand

lung bezahlt wurde9 • Reichten die Einnahmen und 

Rücklagen der Kasse zur Bezahlung der anfallenden 

Kosten nicht aus, gab die fürstliche Kasse den erfor

derlichen Fehlbetrag. Eine eigentliche Knappschafts
kasse wurde indessen erst während der französischen 

Besatzung zu Anfang des Jahres 1797 gegründet, als 

sich die Bergleute des ehemaligen Fürstentums Nas

sau-Saarbrücken schriftlich zu gegenseitiger Unter

stützung verpflichteten. 
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Das Berghabit des Nassau-Saarbrückischen 
Steinkohlenbergmanns 

Läßt die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus an der 

Saar bis kurz vor dem Ende des 18. Jahrhunderts die 

Entstehung einer Bergmannstracht nicht zu, so ver

wundert ein Bericht über den Huldigungszug der 

Bergleute anläßlich der Hochzeit des Erbprinzen von 

Nassau-Saarbrücken 10 mit der Prinzessin Wilhelmine 

Sophie Eleonore von Schwarzburg-Rudelstadt im 

Jahre 1766, in dem es heißt: 

"Ohnweit dem Dorfe Outweiler paradirte der Berg

inspector mit etlich 50 Bergleuten , unter vortrefflicher 

Bergmusik11 und unter Abfeuerung bei 30 Stück gro

ßer Kanonen . Gedachter Berginspector hatte sich und 

alle seine Leute in neue Berg-Habits gekleidet, davon 

sein und derer andern Vorsteher ihre von schwarzem 

Atlass reich mit Gold, die Schurzfeile von schwarzem 

Sammt und goldenen Franzen, und die auch schwarz

sammtnen Kappen mit silbernen Schildern besetzt 

waren." Demselben Bericht zufolge zogen am Abend 

" die Bergleute in ihrer Tracht mit Lampen und Musik " 

vor dem Saarbrücker Schloß auf12• 

Alle Anzeichen deuten demnach darauf hin , daß zum 

Ze itpunkt dieses Huldigungszuges im Jahre 1766 be

reits eine Tracht bestanden hat. Dem widerspricht ein 

am 1. Juli 1797 von Berginspektor Knoerzer in Dud

weiler erlassenes " Reglement für die Bergleute in den 

Nassau-Saarbrückischen und anderen Landen" , des

sen Artikel 17 besagt, daß die Bergleute an "Sonn

und Fest-Tagen in der noch anzugebenden Uniform 

gehen, ihren Vorgesetzten mit Achtung, Gehorsam 

und Respect begegnen , sie jederzeit gehörig begrüs

sen , widrigenfalls keiner in Arbeit genommen, noch 

darin gelassen wird" 13• ln dieser Verordnung wird ein

deutig eine noch anzugebende Uniform genannt - ein 

Tatbestand, der die Existenz einer bereits bestehen

den Tracht oder Uniform verneint, indem er jeglichen 

Bezug auf eine bereits früher bestandene Tracht ve r

missen läßt. 

So bleibt nur der Schluß, daß die 1766 erwähnten 

" neuen Berg-Habits " lediglich "Schautrachten " für die 

Huldigungsfeier gewesen waren, die nach den Feier
lichkeiten nicht mehr verwendet worden sind . Diese 

Bekleidung wird demnach zu keinem Zeitpunkt den 

Anspruch bergmännischer Tracht im eigentlichen 

Sinne erfüllt haben; sie wird diesen auch wohl nicht 

erhoben haben. Vielmehr dürfte es sich um Schau

trachten gehandelt haben, die in der Blütezeit der 
deutschen Kleinfürstentümer zum Zwecke der absolu

tistischen Repräsentation bei besonders festlichen 

Anlässen gewissermaßen zur Staffage angefertigt und 

getragen wurden 14. 

Eine andere Erklärungsweise bietet sich in der po liti

schen Situation des seit 1793 von französischen Trup

pen besetzten Landes an . Um möglichst viele Erinne

rungen an das ehemalige Fürstentum bei der Bevöl

kerung auszulöschen , könnte die Maßnahme von 1797 

ein bewußtes Vergessenlassen des Habits von 1766 

und die Einführung einer "noch anzugebenden Uni

form " erklären . 

Abb. 2: Bergleute an der Westseite der Bergwerksdirektion Saarbrücken 

~ 
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Die Uniformierung der Saarbergleute 

Das Problem der Einführung einer einheitlichen Berg

mannstracht bzw. der Uniformierung der Bergleute an 
der Saar stellte sich vielmehr erst nach dem Übergang 

des ehemaligen Fürstentums Nassau-Saarbrücken an 

Preußen nach den Befreiungskriegen. Im Zuge dieser 

Bestrebungen vermeldet ein Bericht über die behörd

liche Bereisung des Saarreviers vom 18. Juli 1816: 

"Zur Bewirkung eines größeren Gemeingeistes in der 

Knappschaft soll die Uniformirung der Individuen so 
rasch wie möglich vorgenommen werden. - Die Ar
beiter selbst sind größtentheils so arm, daß sie durch

aus nicht im Stande sind, die Uniform auf eigene Ko

sten gleich anzuschaffen, weil ihr Verdienst bei der 

hiesigen Theuerung aller Lebensmittel kaum hinreicht 

ihre Existenz zu sichern 15. Aus der König I. Gasse darf 

kein Vorschuß gegeben werden, u. so nach würde 
man wenig Hoffnung haben die Uniformirung der 

Knappschaft zu beeilen, wenn man nicht in der Er

höhung des Ladegeldes 16 ein Mittel gefunden hätte, 

einen Fond zu sammeln, welcher einen bedeutenden 

Beitrag zur Bekleidung der Leute liefern kann. - Man 

hat nämlich dies Ladegeld um 3 Sols17 pro Fuder18 er
höht, u. seit Juni v. J. bereits 1200 frs. von diesem 

überschuß gesammelt, den das Bergamt zur Unifor

mirung der Bergleute zu verwenden vorschlug, u. da
bei erklärte, daß dieses Geld eigentlich den Bergleu
ten gehöre, wenn man die früheren Grundsätze nach 

welchen dieselben das Ladegeld gezogen haben noch 

als fortbestehend ansehen will. " 19 

Graf Ernst August von Beust, der bald darauf Leiter 

des Oberbergamtes Bonn, der vorgesetzten Behörde 

des Saarbrücker Bergamtes, wurde, war offensichtlich 

bei der Einführung der Uniform als sichtbare Mani

festat ion des preußischen Staates an der Saar die 

treibende Kraft. Er bewilligte daraufhin, "daß der 

durch das vermehrte Ladegeld entstandene Fond nun 

fast 1200 frk, zwar zur Uniformirung der Bergleute 
verwendet werden könne, doch dürfe derselbe nur als 

Vorschuß angesehen werden, den die Bergleute, 
durch Abzüge von ihrem Lohn nach und nach wieder 

erstatten müßten". Beust wurde sich im Laufe der Ver

handlung schließlich wohl doch der Rigorosität be

wußt, mit der in dieser Angelegenheit staatlicherseits 

über das Geld verfügt wurde, das eigentlich den Saar

bergleuten gehörte. Er erklärte sich bereit, beim Ober

berghauptmann dafür einzutreten , daß die schon vor

handenen und die demnächst noch zu erwirtschaften

den Überschüsse "den Bergleuten in Betracht ihrer 
großen Armuth gänzlich geschenkt" würden. Den be

hördlichen Auftrag jedoch unvermittelt im Auge hal

tend, beauftragte er jedenfalls das Bergamt, "nun 
mehr die Uniformirung der Leute auf alle Weise zu 
beschleunigen" 2o. 

Die preußische Bergmannsuniform scheint dennoch 

bis 1819 nicht vollständig Eingang gefunden zu haben, 

denn am 4. August 1819 wurde angeordnet : "Um die 

Uniformirung der Knappschaft vollständiger zu ma
chen und zu befördern, bestimmten der Herr Berg

hauptmann, daß aus den dazu ausgesetzten Fonds 
der Ladegelder Überschuß Kasse, auch der halbe Bei

trag zur Anschaffung von weißen leinenen Unterklei
dern (und Arschledern) bewilligt werden solle ; wo

nach daher das Kgl. Bergamt nunmehr das Nöthige ... 
veranlassen solle"21 • 

Wenig später verordnete das Saarbrücker Bergamt 

mit Wirkung vom 1. Dezember 1819 das Tragen der 
Uniform als unerläßliche Pflicht für den Bergmann : 

"Wenn künftig Knappschaftsversammlungen oder 
bergmännische Aufzüge gehalten werden sollten, so 

muß er sich nach erhaltener Aufforderung jedesmal 
dazu einfinden , und bei diesen und anderen feier

lichen Veranlassungen an Sonn- und Festtagen in der 

bergmännischen Uniform erscheinen" 22 • 

Die Einführung der vollständigen preußischen Unifo rm 

erwies sich letztlich als relativ schwierig. Grund dafü r 

waren vor allem die gestiegenen Lebenshaltungs

kosten und damit die schlechten Existenzbedingungen 

der Bergleute. Die finanziell schlechte Lage der Saar

bergleute beleuchtet das im folgenden wiedergege

bene Schriftstück. Sein Wortlaut erhellt zudem, wie 

dennoch sogar die Knappschaftsältesten - aus wel

chen Gründen sei dahingestellt - darauf bedacht 
waren, die Uniformierung voranzutreiben. Die von 

ihnen vorgeschlagenen Finanzierungsmaßnahmen tra

fen selbst bei der Bergbehörde am 11 . Oktober 1827 

auf Bedenken: "Der kürzlich geschehene Antrag der 
Knappschafts Aeltesten , daß zur Bildung eines Fonds 

für die Uniformirung der Knappschaft ein Zusatz von 

sechs Pfennig für jedes Pfund Oel erhoben werden 

möge, konnten der Herr Berghauptmann nur dann ge
nehmigen, wenn auf gänzliche Einstimmigkeit der Ar

beiter zu rechnen sey, welche die Knappschafts Aelte

sten nachzuweisen haben würden, in welchem Falle 

die Abgabe als ein rein freiwilliger Beitrag zu betrach

ten und dessen Verwendung unter die allgemeine 
Curatel des Königl. Bergamtes zu stellen sey. Auf 

Antrag des Kgl. Bergamts bestimmte der Herr Berg

hauptmann noch, daß unter den jetzigen Verhältnis

sen der Oelpreis für das Jahr 1828 zu drey Silber

groschen p. Pfund berechnet werden könne. " 23 

Zusammenfassung 

Wie schnell letzten Endes die Uniformierung der Saar

bergleute vor sich ging, ist nicht überliefert. Daß die 

preußische Verwaltung nicht allzu viele Jahre ins Land 

ziehen ließ, ist naheliegend und zu vermuten. Otto 

Hermann Werner schrieb 1934 dem "Zeitgeist" ent

sprechend: "Ohne diese Tracht, die im Saargebiet 
nicht entstanden ist, wäre es kaum möglich gewesen, 

ein derart straff organisiertes Bergarbeiterheer auf-
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zubauen, wie es der preußischen Verwaltung gelun
gen ist Die Uniformierung der Beamten trug dazu bei, 
daß man sich diesen nahestehend fühlte und trotzdem 

in ihnen die Vorgesetzten anerkannte" 24• Werner ver

wendet ohne Bedenken die Begriffe "Tracht" und 

"Uniformierung" in einem Gedankengang. Er hat in
sofern Recht, als die preußische Bergverwaltung durch 

die Uniformierung und nicht etwa durch "Gewährung 
einer Tracht" eine Disziplinierung der saarländischen 

Bergleute zu erreichen suchte, die - selbst sogar mit 
sozialpsychologischen Auswirkungen bis in die Ge

genwart hinein - jahrhundertelang eher Bergmanns
Bauern als Bergleute oder gar Bergarbeiter waren. 

Die Einführung der preußischen Uniform bei den Saar
bergleuten war der nach außen hin sichtbare Schritt, 

die politische Eingliederung des Saarreviers in den 

preußischen Staat deutlich zu machen. Als bemer

kenswertes Faktum bleibt die Erkenntnis, daß es an 
der Saar- immerhin in einem der bedeutendsten und 

leistungsfähigsten Kohlenreviere Europas - offen
sichtlich nie zur Ausbildung einer eigenen, boden

ständig gewachsenen Bergmannstracht gekommen 

ist 

Abb. 3: Bergmann an der Westseite der Bergwerksdirektion 
Saarbrücken 
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